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Hallo,

hier die entsprechende Vorschrift.

Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzungen und Überweisungen an den
allgemein bildenden Schulen (Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung):

§ 15
Überweisung an die Hauptschule

(1) Wer nach zweijährigem Besuch desselben Schuljahrgangs oder in zwei aufeinander
folgenden Schuljahrgängen nicht versetzt worden ist, wird durch Beschluss der
Klassenkonferenz an die Hauptschule überwiesen.
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